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Anpassung der Gesellschaftsverträge des ENEBA - Verbundes 

 

Beschluss: 

Der Kreistag des Landkreises Nordsachsen beschließt die Anpassung der Gesellschaftsverträge im 

ENEBA – Verbund wie folgt: 

 

1. Gesellschaftsvertrag der ENEBA mbH 

 

„§ 7 Geschäftsführung“  erhält im Absatz 1 folgende Fassung: 

„Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, diese werden durch die 

Gesellschafterversammlung berufen und abberufen. Sie können von den Beschränkungen des § 

181 BGB befreit werden.“ 

 

 

2. Gesellschaftsvertrag der Kreiswerke Delitzsch GmbH 

 

„§ 7 Geschäftsführung“  erhält im Absatz 1 folgende Fassung: 

„Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, diese werden durch die 

Gesellschafterversammlung berufen und abberufen. Sie können von den Beschränkungen des § 

181 BGB befreit werden.“ 

 

 

3. Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft für Kreisentwicklung und Wohnungsbau im Landkreis 

Nordsachsen mbH erhält im § 7 Absatz 1 folgende Fassung: 

 

„Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, diese werden durch die 

Gesellschafterversammlung berufen und abberufen. 

Sie können von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.“ 

 

 

4. Gesellschaftsvertrag der Anlagenbau und Umweltprojekt Nordsachsen GmbH erhält im „§ 7 

Geschäftsführung“ Absatz 1 folgende Fassung: 

 

„Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, diese werden durch die 

Gesellschafterversammlung berufen und abberufen. Sie können von den Beschränkungen des § 

181 BGB befreit werden.“ 
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In der Gesellschafterversammlung der ENEBA mbH wird zu Ziffer 4 der Landrat beauftragt, gemäß § 

61 Sächsische Landkreisordnung i. V. mit § 96 ff. Sächsische Gemeindeordnung die Zustimmung zur 

genannten Änderung vorzunehmen. 

 

 

 

Abstimmungsergebnis 

66 Ja-Stimme(n) 0 Nein-Stimme(n) 2 Enthaltung(en) 

 

Die Vorlage wird mit Stimmenmehrheit beschlossen und erhält die Beschluss-Nr. 082/15 KT.   
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Vorsitzender des Kreistages 
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